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^ermann & millier, tiitaip tiptrk. Bruck im Pinzgau, Salzburg

empfehlen :

Trockene, parallel besäumte Rottannenbretter, Gips- und Dachlatten etc.

Vertretung für die Schweiz und Frankreich: Kr. Müller=Trachsler, Zürich III. 1415

Zur HormieriittA (k$

Die tetjte Quartaloerfammlung beë ©ein erb eu er»
banbeë bev Stabt St. ©alien unb Umgebung
fonjentrierte ihr .pauptintereffe auf bte Entgegennahme
einest fetjr orientierenben, aftueüen unb inëbefonbere für
a((e Vau=3ntereffengruppen bebeutungsnoEenSleferateê non
.perrtt Sir cl) it eft .peene in St. ©alten über ben
©ntwurf betreffenb bte Formierung bes Sttbmiffion§=
tuefenS unb ber allgemeinen uttb fpejiellen Vebittgungen
bei Uebernal)ine non ^Bauarbeiten, bie gemeinfam mit
bem Sd)iuei,^erif'c()en Ingenieur» unb Strchiteftennemn in
Verbtübung mit bem Sdjtueizerifdjen Vaumeifternerbanb
feftgelegt unb in ber ©eneralnerfammlung ben Schwei»
Zerifdjen VaumeifteruerbanbeS nom 14. SJlärz b. in
3üricl) afjeptiert tnorben ftnb.

Seit ad)t fahren roar bie S(ngelegerif)eit jroifdjen
bem S cl) ro e i 5 e r i f d) e n SB a u m e i ft erne r b a n b unb
beut S ci) meiner if cl) en Ingenieur» unb Slrriji»
tef tenner ein in Vorbereitung unb burd) bie richtige
©inficht ttnb bie Vemühuugen ber leitenben Organe
fonntc ber ©ntinurf nun befinitin unb bereinigt jur @e=

netjmigung bem Scijtneijerifdjen Vaumeifternerbanb oor»
gelegt roerben. Der perr Feferent mies in flarer Dar»
ftellung auf bie grunbfäßlichen Feuerungen l)iit, bie in
.pauptfacljen in folgenden fünften it. a. befielen unb
insbefonbere pier ermähnt zu roerben nerbienen»:

1. ©runbfät)tid) fallen Singebote ntdjt berücffidjtigt
roerben, bie

a) ben ber 31u§)ct)reibung jugvunbe liegenben Vebin»
gungen nicpt enifprecßen ttnb nach ber ©mreicljuugë»
frift einlaufen;

h) iprem Inhalt ttnb ben eingereichten groben und)
für ben uorüegenben piuect nicpt geeignet ftnb :

c) greife enthalten, bie ju ber betreffenben Sirbett
in einem fotcpett Fîifjoerhâttnté ftehen, baft eine

orbnungsgemäße Slttsführung nicht erwartet roerben
faint ;

0) bie SJterf'male uttgenügenber ©rfahrung ttnb Sad)=
fenntniê unb be§ unlauteren SBettberoerbes an
fiel) tragen;

e) iron Veroerbern berühren, bie bei Slttsführung
früherer Slrbeiten ihre Verpflichtungen nicht erfüllt
haben unb bereu Vergangenheit unb ©hara!1er
feinen georbneten ©ang ber Arbeiten uorauêfeljen
laffen ;

1) non Veroerbern eingereicht roerben, bie für tücp=
tige, pünftlidje unb ootlftänbige 31us>füf)rung bte

erforberlidje Sicherheit nicht bieten;
g) non Unternehmern eingereicht werben, bte feine

genügenbe ©arantie für bte Durchführung ber jum
Schule ber Arbeiter erforberlicheu Vorfichtsmaß»
regeln unb für bte ynnehaltung ber Verfict)eruug§=
pflichten bieten;

h) non Unternehmern herrühren, bie ihren Slrbeitem
fepteeptere als bte in ihrem ©etnerbe ortsüblichen
Lößne unb Slrbeitsbebingungen bieten.

2. Die Sirbetten unb Lieferungen falten grunbfätjltcl)
an einl)eimtfd)e ober feit längerer jjeit ortsanfäffige
Unternehmer unb Lieferanten oergeben werben. 3n*-
befottbere foil btes ber J-all feilt, wenn bie greife ber
cinhetmifchen Vcrocrber nicht wefcutlicl) höpev ftnb ttnb

biefc genügenbe ©arantie für eine fachgemäße Sluëfûf)»
rttng bieten.

3. Der ©egeuftanb bet: Sttbmiffion foil fo befcpvie=
ben fein, baß fiel) ber ^Bewerber ein genaues Vilb ber
ansjuführenben Slrbeiten foroie ber an tprt gefteEten Sin»

forberungen machen f'ann unb ihm baburet) eine facpge=

mäße ©ingabe ermöglicht roirb.
Die Slrbeiten unb Lieferungen fallen womöglich in

ber 31rt jut: Veroerbung auSgefeprieben roerben, baß fie
auch uutt flehten Unternehmern übernommen werben
fönneu.

4. Die öffentlichen Slusfchreibuitgett fallen. in gettü»

genber ffieife befanntgentad)! roerben. Der ©ingabeter»
mitt iff genau anzugeben unb fo feftpfeßen, baß ben
Veroerbern $eit jur grünblichen Sßrüfuttg ber Unterlagen
foroie sunt Stitbium unb jur SIuffteEntig ihrer Singebote
bleibt.

5. Vei öffentlichen 31uèfd)reibungeu ift ber 3eitpunft
ber ©röffnung ber Singebote betanntjugeben. Die Ve=
roerber fittb berechtigt, bem ©rôffnungêâïte beizuwohnen!-
Da§ bei ber ©röffnttug fich herau§fteEenbe oorläuftge
funtmarifche Ergebnis ift in einem fofort aufzunehmen»
ben SßrotofoH oorpmerfen: Diefeê ift oon ben an»

roefenbett Veroerbern zu unterzeichnen ttnb wäpveitb zwei
Dagett zur Einfloßt aufzulegen.

Stach Vergebung ber Slrbeit ift bas bereinigte furo»
tnarifche Ergebnis zuhaben ber Veroerber roährenb acht

Dagett zur ©inftdjt aufzulegen ttfro.
Daburd) ftnb nun bie ^Beziehungen zunfehen Vau»

Unternehmer, S(rct)itet't ttnb "Bauherrn in beibfeitigent
Lznteveffe feftgelegt uttb flargefteßt roorben.

Die Submiffiou ift ja befamttlicl) ein .ftiitb bes fyrei»
hanbelëprinzipë, beë Prinzips ber freien .Itonfurrenz.
Der ©eroerbeftanb litt infolge ber freil)änbigen Ver=
gebung unter SöiEfürlidjfeiten unb Unterfdjleifen non
Veatniett unb brang felbft auf bie ©htführtmg ber öffent=
liehen unb allgemeinen Submiffion. So wie baë Spftent
fid) ausbilbete, mußte e§ feßroere folgen zeitigen. Die
Vehörben würben buret) baê ©ebot ber Verüctficbtigung
ber SRinbeftforbeuibett bazu gebrängt, wichtigere ©igen=
feßaften einer Offerte z« negieren. Durcl) bie ausfd)ließ=
licl)e Slttroenbung ber Konfttrrenz bilbete fid) ein fcl)ab=

loncnhnftes Verfahren aus. Die faßt fritiflofe Verücl'=

fießtigung bes geriugften ^reifes führte zu ber Verroett=

bung geringwertigen SJÎaterials unb zur Verfchlechterung
ber Slrbeit. Der büchfte unb ber nieberfte Vieler haben
feinesroegs im Sinne, bie gleiche Leiftuitg zu bieten, ©s
hanbelt fiel) nicht um eine Fegulierung be§ 31ngebote§
uttb ber Slachfrage, fonbern tatfärfjtid) um eine !perab=

brüefung bes SJlarftpreifes zum Sdjabett ber 9JHtf'on=

furrierenben, bes ganzen ©eroerbeë uttb ber Slrbeit.
Die Vehörben oergeffen mit ber rtgorofen Slttmenbung
bes Submiffionsoerfahrens aEzuleidj't ipre Slufgabe, bie

nationale, ehvüdje Slrbeit, Zpanbel, Qnbnftrie unb @e=

werbe zu fd)üßen. ©ine Veßörbe hat fid) nor allem an

Fecßt unb Villigfeit zu halten ttnb beim Slbfcßluß eines
Sïontrdftes bent SFitfontrahenten beujenigen ©efd)äft§=
gewinn zulotnmen zu laffen, auf welchen feiefer einen

begrünbeten Slnfprud) hat. Pitt anberen ffalle miß=

braucht fie i£>re ,Vapttalmad)t gegenüber bett mirtfchafV
ltd) Schwachen ttnb leiftet Veihilfe zur fozialen ^errüt=
tung, weil bas non ihr angemanbte Spfterit bap bei»

trägt, ben Leicptfinn, bie Slotlage uttb bie Unerfahren»

Nr, 3 Jllnstr. sHwetz. Haudw.-ZeitNAg („Meisterblatt") 41

fiermann ^ Müller, M>«W üMl, öruek im pin-igs«, !àj
empl-dlen -

I'nookvns, pâiâllel besäumte ktoîîsnnsnkneîîei', Kip8- unci llaelàtten kte.
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Zur Normierung à Submissisnswesens.

Die letzte Quaitalversammlung des Gem erb ever-
bandes der Stadt St, Gallen und Umgebung
kvuzentrierte ihr Hauptinteresse aus die Entgegennahme
eines sehr orientierenden, aktuellen und insbesondere sür
alle Bau-Interessengruppen bedeutungsvollen Referates von
Herrn Architekt Heene in St, Gallen über den

Entwurf betreffend die Normierung des Submissions-
wesens und der allgemeinen und speziellen Bedingungen
bei Uebernahme von Bauarbeiten, die geineinsam mit
dem Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverein in
Verbindung mit dem Schweizerischen Baumeisterverband
festgelegt und in der Generalversammlung des Schwei-
zerischen Baumeisterverbandes vom l4, März d, I, in
Zürich akzeptiert worden sind.

Seit acht Iahren war die Angelegenheit zwischen
dein S ch ivei zer i s ch e n B a u m e i st erve r band und
dem Schweizerischen Ingenieur- und Archi-
tektenvereiu in Vorbereitung und durch die richtige
Einsicht und die Bemühungen der leitenden Organe
konnte der Entwurf nun definitiv und bereinigt zur Ge-
nehmigung deni Schweizerischen Baumeisterverband vor-
gelegt werden. Der Herr Referent mies in klarer Dar-
stellung auf die grundsätzlichen Neuerungen hin, die in
Hauptsachen in folgenden Punkten u, a, bestehen und
insbesondere hier erwähnt zu werden verdienen-:

l. Grundsätzlich sollen Angebote nicht berücksichtigt
werden, die

u) den der Ausschreibung zugrunde liegenden Bedin-
gungen nicht entsprechen und nach der Einreichungs-
srist einlausen;

b) ihrem Inhalt und den eingereichten Proben nach
sür den vorliegenden Zweck nicht geeignet sind:

e) Preise enthalten, die zu der betreffenden Arbeit
in einem solchen Mißverhältnis stehen, daß eine

ordnungsgemäße Ausführung nicht erwartet werden
kann;

o) die Merkmale ungenügender Erfahrung und Sach-
kenntnis und des unlauteren Wettbewerbes an
sich tragen:

e) von Bewerbern herrühren, die bei Ausführung
früherer Arbeiten ihre Verpflichtungen nicht erfüllt
haben und deren Vergangenheit und Charakter
keinen geordneten Gang der Arbeiten voraussehen
lassen:

t) von Bewerbern eingereicht werden, die sür tüch-
tige, pünktliche und vollständige Ausführung die

erforderliche Sicherheit nicht bieten:
Kl) von Unternehmern eingereicht werden, die keine

genügende Garantie sür die Durchführung der zum
Schutze der Arbeiter erforderlichen Vorsichtsmaß-
regeln und sür die Innehaltung der Versicherung?-
pflichten bieten:

b) von Unternehmern herrühren, die ihren Arbeitern
schlechtere als die in ihrem Gewerbe ortsüblichen
Löhne und Arbeitsbedingungen bieten,

L, Die Arbeiten und Lieferungen sollen grundsätzlich
an einheimische oder seit längerer Zeit ortsansässige
Unternehmer und Lieferanten vergeben werden. Ins-
besondere soll dies der Fall sein, wenn die Preise der
einheimischen Bewerber nicht wesentlich höher sind und

diese genügende Garantie sür eine sachgemäße Aussüh-
rung bieten,

4, Der Gegenstand der Submission soll so beschrie-
ben sein, daß sich der Bewerber ein genaues Bild der
auszuführenden Arbeiten sowie der an ihn gestellten An-
sorderungen machen kann und ihm dadurch eine sachge-
mäße Eingabe ermöglicht wird.

Die Arbeiten und Lieserungen sollen womöglich in
der Art zur Bewerbung ausgeschrieben werden, daß sie

auch von kleinen Unternehmern übernommen werden
tonnen,

4, Die öffentlichen Ausschreibungen sollen in genü-
gender Weise bekanntgcmacht werden. Der Eingabeter-
min ist genau anzugeben und so festzusetzen, daß den
Bewerbern Zeit zur gründlichen Prüfung der Unterlagen
sowie zum Studium und zur Ausstellung ihrer Angebote
bleibt,

ü, Bei öffentlichen Ausschreibungen ist der Zeitpunkt
der Eröffnung der Angebote bekanntzugeben. Die Be-
werber sind berechtigt, dem Eröffnungsakte beizuwohnen.
Das bei der Eröffnung sich herausstellende vorläufige
summarische Ergebnis ist in einem sofort aufzunehmen-
den Protokoll vorzumerken. Dieses ist von den an-
wesenden Bewerbern zu unterzeichnen und während zwei
Tagen zur Einsicht aufzulegen.

Nach Vergebung der Arbeit ist das bereinigte sum-
mansche Ergebnis zuhanden der Bewerber während acht

Tagen zur Einsicht auszulegen usw.
Dadurch sind nun die Beziehungen zwischen Bau-

Unternehmer, Architekt und Bauherrn in beidseitigem
Interesse festgelegt und klargestellt worden.

Die Submission ist ja bekanntlich ein Kind des Frei-
Handelsprinzips, des Prinzips der freien Konkurrenz,
Der Gewerbestand litt infolge der freihändigen Ver-
gebung unter Wiltkürlichkeiten und Nnterschleisen von
Beamten und drang selbst aus die Einführung der öffent-
lichen und allgemeinen Submission, So wie das System
sich ausbildete, mußte es schwere Folgen zeitigen. Die
Behörden wurden durch das Gebot der Berücksichtigung
der Mindestsordernden dazu gedrängt, wichtigere Eigen-
schasten einer Offerte zu negieren. Durch die ausschließ-
liche Anwendung der ,Konkurrenz bildete sich ein schab-

lonenhastes Versahren aus. Die fast kritiklose Berück-

sichtiguug des geringsten Preises führte zu der Verwen-
dung geringwertigen Materials und zur Verschlechterung
der Arbeit, Der höchste und der niederste Bieter haben
keineswegs im Sinne, die gleiche Leistung zu bieten. Es
handelt sich nicht um eine Regulierung des Angebotes
und der Nachfrage, sondern tatsächlich um eine Herab-
drückung des Marktpreises zum Schaden der Mitkon-
kurrierenden, des ganzen Gewerbes und der Arbeit,
Die Behörden vergessen mit der rigorosen Anwendung
des Submissionsverfahrens allzuleicht ihre Aufgabe, die

nationale, ehrliche Arbeit, Handel, Industrie und Ge-
werbe zu schützen. Eine Behörde hat sich vor allem an
Recht und Billigkeit zu halten und beim Abschluß eines
Kontraktes dein Mitkontrahenten denjenigen Geschäfts-
gewinn zukommen zu lassen, auf welchen dieser einen

begründeten Anspruch hat. Im anderen Falle miß-
braucht sie ihre Kapitalmacht gegenüber den wirtschaft-
lich Schwachen und leistet Beihilfe zur sozialen Zerrüt-
tung, weil das von ihr angewandte System dazu bei-

trägt, den Leichtsinn, die Notlage und die Unerfahren-
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f)eit bon äCrbeitü6etnef)menben auszubeuten unb utifoliben
©tementen, 3d)roinbfern unb ißfufd)ern ba§ herunter»
brücfen be§ ©efd)äfts>geminnes unb be§ 2lrbeit§Iofyne§
Su ermöglichen. ®a§ ftsfalifrfje $ntereffe foil bent öffent=
licljen fj-ntereffe ftets nacpftehen. (Segen ba§ letztere oer»
ftöfjt aber eine Bepörbe, welche mit Slnmenbung be§

rücfficptslofeu ©ubmiffionSoerfaprenS grope Streife ber
probuftio Slrbeitenben um ihren ©rroerb bringt, in wev=

pängnisoolier Söeife auf bett SlrbeitSlopn britcfl unb pm
Schaben be§ SanbeS Fortgang unb (Sebexen non (Se=

werbe unb Qnbuftrie beeinträchtigt. SB as ber jyiSfus
mit einer Submiffion ju erfparen wähnt, geht oeroiel»
facht wieber baburch verloren, bap bie allgemeine Sage
unb Steuert'raft ber (Sewerbetreibenben gefcpwächt wirb.

Sie nun bereits: belanntgegebenen fchweijerifdjen
Stormalien für Submiffionen non Bauarbeiten bürften
nun bie angeführten Uebelftänbe befeitigen unb insbefon=
bere bie t'antonalen unb lotnmunalen Bepörben oeraw
laffen, biefe p ihren eigenen unb oerbinblichen p machen.

Sie über biefeS Bpema fehr lebhaft unb erfreulich
benüpte Sistüffion gipfelte ctuch in ben oorerwähnten
fünften unb Befchwerben unb allgemein fprach man
fid) mit Slnerlennung unb ©utpeipung über bie oorge»
legten unb oom .Ç>errn ^Referenten in oerbanf'enswerter
unb prägnanter SBeife auseinanbergefepten fcpweizet'ifchen
Stormalien mit bent BBunfcpe au§, bap auch "ad) bie=

fettigen Berufëgruppen in bettfelben Berüdficptigung
finbett mögen, welche haute in bettfelben noch nicht näher
erwähnt unb eingefcl)loffen finb.

Sie Berfammlung hat herauf folgenbe Üvefolution
einmütig sunt Bef'cptuffe erpoben :

On (Sutheipung ber Siormafiett unb ber allgemeinen
fpejietlen Bebittgungen für bie 2lu§füprung non Bau»
arbeiten, wie bas SubmiffiottSwefen, aufgeteilt unb
aufgearbeitet nom ©cpweizerifcpen .^ngemeitv» unb üfrcpi»
teftennerein in Berbinbung mit bent ©cpweizetifcpen
Baumeifter=Berbanbe, befcpliept bie hautige Berfamm»
lung nach 2lnl)örung eines intereffanten unb höchft wert»
uollen ^Referates unb nach labhaft benüpter Sistüffion :

1. ©s fei bttreh bie f]entraloorftänbe berjenigen
fehmeiserifeben BerufSoerbänbe, welche bis jept in ben
tHormalien noch nicht berüeffieptigt würben, ber ©cpwei»
Serifche fjngenieuv» unb 3lrcl)iteftenoerein anzugehen unb

p erfttchen, aitcl) für biefe BerufSoerbänbe Sîormalien,
allgemeine Bebittgungen unb SRapnapmen auszuarbeiten.

Sie refp. f]entralnorftänbe fallen fiel) oerpflidjten,
beut Schweijevifdjen fjugenieur» unb Stvcpiteftenberem baê

nötige ÜRaterial unb il)re Mitarbeit beförberlicpft pr
Berfügung z" ftellen.

2. Ser Borftanb fei beauftragt, bie nötigen Schritte
Sur Oaftftellung, Beratung uttb Beoibierttng ber eingelnett
-tarife ber bioerfen (Sewerffd)aften gemeinfam mit beut

îlrcpitel'ten» unb Baumeifteroerbanb einpleiten, bamit
•felbe richtige ©üttigfeit erhalten unb als SRittel gegen
beut Berbanbè fyarnbleibenbe aiigewanbt werben tonnen.

2öir zweifeln ttidjt baran, baf) mit biefer Sagung
ein weiterer wichtiger Schritt pr enblidjen Sanierung
ber jurjeit nod) beftepenben Uebelftänbe im Submiffions=
wefen getan warben ift.

Die $tra$$enteeruitg am ersten

internationalen StrassenRongress in Paris.
(Korr.)

Seitbcm bie Slutomobile ttttb Kraftwagen aller Slrt
aufgefommeu finb, haben bie BerUprSftrapen berart ait
Bebeutung zugenommen, wie bie® felbft Our ber ©in»

führung ber ©ifenbahnen nie gefannt war. — Siefer
Umftartb ift beim auch bie fyolgc bnöott, bap haute bie

Straffen mepr wie je einer auperorbetitlicp rafepen 2lb=

nüpung auêgefept finb, uttb bielerort® nur mit gropet
SRiipe unb ©elbopfern ipr einwanbfreier Unterhalt nod)
möglich ift.

3m Hinweis fperattf fal) fid) bie franj. Regierung
ücranlapt, im öftober 1908 nach ainen inter»
nationalen Kongrep für StrapenWefen (]<" Congrès in-
teraatioual pour la route) einzuberufen, ber bon über
2200 Seitnehmern, worunter eine grope Slnjapl offizieller
Bertreter bon Bepörbeit, befuept war. Sie ©cpmeiz war
bertreteu burcp ben eibgen. Strapenbauinfpeftor §errn
boit DRorlot in Bern, fowie burcp bie Kantone Rurich,
©enf, SBaabt, Sßafli® uttb greibttrg.

Sin biefem Kongreffe würbe einmütig anerfannt, bap

für ben Bctu unb ben Unterhalt ber Strapen bon ben heute

gebräuchlichen Spftemeu teilweife abpfomttten fei unb
einfehtteibenbe Berbeffentngen eingeführt werben müffen.
— @§ würbe allgemein bie Slnficpt geäupert, bap eilte

gut ausgeführte Strapenteerung unzweifelhaft ein fepr
bewährte® SRittel gegen ben ©trapenfinitb unb Strapen
fot ift itttb bap biefe in einem gemiffett Btape bi

i Ü:H

Mech. Drahtwaren-Fabrik Schaffhausen-Hallau

Erstes

Spezialgeschäft

für
extraatarke

rahtgitter

rahtsiebe Metall,

tdurfjgitter and Kohlen

Wurfgitter, Ma-gewellt, gekröpft, gestanzt fü
sehinen-Schutzgitter etc.

chem.-techn. Zwecke, Baumeister etc., in
ramgtwm Eisen, Messing, Kupfer, verzinkt, verzinnt, roh.

PShfftGeländer, Aufzüge ete. Komplette Ein-
rasuguittwc Zäunungen von Etablissements.

* * " * für Giessereien und Baugeschäfte, Fabriken, in jed.
in sauberer Ausiührung. 744 a v

für Sand Schnellster, billigster und bester Bezug.
— Preislisten gratis. —
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heit von Arbeitübernehmenden auszubeuten und unsoliden
Elementen, Schwindlern und Pfuschern das Herunter-
drücken des Geschäftsgewinnes und des Arbeitslohnes
zu ermöglichen. Das fiskalische Interesse soll dem öffent-
lichen Interesse stets nachstehen. Gegen das letztere ver-
stößt aber eine Behörde, welche mit Anwendung des
rücksichtslosen Submissionsverfahrens große Kreise der
produktiv Arbeitenden um ihren Erwerb bringt, in ver-
hängnisvoller Weise auf den Arbeitslohn drückt und zum
Schaden des Landes Fortgang und Gedeihen von Ge-
werbe und Industrie beeinträchtigt. Was der Fiskus
mit einer Submission zu ersparen wähnt, geht verviel-
sacht wieder dadurch verloren, daß die allgemeine Lage
und Steuerkraft der Gewerbetreibenden geschwächt wird.

Die nun bereits bekanntgegebenen schweizerischen
Normalien für Submissionen von Bauarbeiten dürsten
nun die angeführten Uebelstände beseitigen und insbeson-
dere die kantonalen und kommunalen Behörden veran-
lassen, diese zu ihren eigenen und verbindlichen zu machen.

Die über dieses Thema sehr lebhast und erfreulich
benützte Diskussion gipfelte auch in den vorerwähnten
Punkten und Beschwerden und allgemein sprach man
sich mit Anerkennung und Gutheißung über die vorge-
legten und vom Herrn Referenten in verdankenswerter
und prägnanter Weise auseinandergesetzten schweizerischen
Normalien mit dem Wunsche aus, daß auch noch die-
jenigen Berufsgruppen in denselben Berücksichtigung
finden mögen, welche heute in denselben noch nicht näher
erwähnt und eingeschlossen sind.

Die Versammlung hat hieraus folgende Resolution
einmütig zum Beschlusse erhoben:

In Gutheißung der Normalien und der allgemeinen
speziellen Bedingungen für die Ausführung von Bau-
arbeiten, wie das Subinissionswesen, aufgestellt und
ausgearbeitet vom Schweizerischen Ingenieur- uud Archi-
tektenverein in Verbindung mit dem Schweizerischen
Baumeister-Verbande, beschließt die heutige Versamm-
lung nach Anhörung eines interessanten und höchst wert-
vollen Referates und nach lebhaft benützter Diskussion:

1, Es sei durch die Zentralvorstände derjenigen
schweizerischen Berussverbände, welche bis jetzt in den
Normalien noch nicht berücksichtigt wurden, der Schwei-
zerische Ingenieur- und Architektenverein anzugehen und
zu ersuchen, auch für diese Berussverbände Normalien,
allgemeine Bedingungen und Maßnahmen auszuarbeiten.

Die resp, Zentralvorstände sollen sich verpflichten,
dem Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverein das

nötige Material und ihre Mitarbeit beförderlichst zur
Verfügung zu stellen,

2, Der Vorstand sei beauftragt, die nötigen Schritte
zur Feststellung, Beratung und Revidierung der einzelnen
Tarife der diversen Gewerkschaften gemeinsam mit dem

Architekten- und Baumeisterverband einzuleiten, damit
selbe richtige Gültigkeit erhalten und als Mittel gegen
dem Verbände Fernbleibende angewandt werden können.

Wir zweifeln nicht daran, daß mit dieser Tagung
ein weiterer wichtiger Schritt zur endlichen Sanierung
der zurzeit noch bestehenden Nebelstände im Submissions-
wesen getan worden ist.

vie Sttassenteerung am ersten

internationalen Strassenkongress in varis.
(Korr.)

Seitdem die Automobile und Kraft wagen aller Art
aufgekommen sind, haben die PerUhrsstraßen derart an
Bedeutung zugenommen, wie dies selbst vor der Ein-
führung der Eisenbahnen nie gekannt war, — Dieser
Umstand ist denn auch die Folge davon, daß heute die

Straßen mehr wie je einer außerordentlich raschen Ab-
nützung ausgesetzt sind, und vielerorts nur mit großer
Mühe und Geldopfern ihr einwandfreier Unterhalt noch

möglich ist.
'Im Hinweis hierauf sah sich die franz. Regierung

veranlaßt, im Oktober 1908 nach Paris einen inter-
nationalen Kongreß für Straßenwesen (>" 0onZròs in-
tei'inàual pour in route) einzuberufen, der von über
2200 Teilnehmern, worunter eine große Anzahl offizieller
Vertreter von Behörden, besucht war. Die Schweiz war
vertreten durch den eidgen. Straßenbaninspektor Herrn
von Morlot in Bern, sowie durch die Kantone Zürich,
Genf, Waadt, Wallis und Freiburg.

An diesem Kongresse wurde einmütig anerkannt, daß

für den Bau und den Unterhalt der Straßen von den heute

gebräuchlichen Systemen teilweise abzukommen sei und
einschneidende Verbesserungen eingeführt werden müssen.

— Es wurde allgemein die Ansicht geäußert, daß eine

gut ausgeführte Straßenteerung unzweifelhaft ein sehr

bewährtes Mittel gegen den Straßenstaub und Straßen
kot ist und daß diese in einem gewissen Maße di
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